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Nr. 33.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des 8 2 des

Gesetzes vom 15. Mai 1899 zur Ausführung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes vom 18. Mai 1908.

Oldenburg, den 2. Mai 1927.

Zur Ergänzung der Ministerialbekanntmachung vom
18. Mai 1908 wird bestimmt, daß zur Vornahme der Be¬
urkundung eines Vertrages, durch den sich der eine Teil
verpflichtet, das Eigentum an einem im Gebiete des Landes¬
teils Oldenburg liegenden Grundstücke zu übertragen, auch
die Vorstände der Geestwassergenossenschaften befugt sind,
sofern einer der Vertragsschließenden durch sie vertreten wird.

Oldenburg, den2. Mai 1927.
Staatsministerium,

v. Finckh.
Köster.




	Seite 147
	[Seite]

